
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/9/30 2Ob498/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1959

Norm

ZPO §496

Rechtssatz

Die Frage des Verschuldens muß in einem Schadenersatzprozeß einheitlich, also für alle Teilansprüche in gleicher

Weise beantwortet werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 498/59

Entscheidungstext OGH 30.09.1959 2 Ob 498/59

Veröff: ZVR 1960/99 S 67
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